
BayStVollzG: Art. 126 Zusammenarbeit mit Behörden und freien Trägern

Art. 126  Zusammenarbeit mit Behörden und freien Trägern 
 
(1) 1Die Jugendstrafvollzugsanstalten arbeiten mit fachbezogenen außervollzuglichen Einrichtungen und 
Organisationen eng zusammen. 2Dies gilt insbesondere für Schulen und Schulaufsichtsbehörden, 
Einrichtungen für berufliche Bildung, Behörden und Stellen der staatlichen und privaten Straffälligenhilfe, die 
Jugendgerichtshilfe, Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe, Polizeibehörden, Agenturen für Arbeit, 
Gesundheits- und Ausländerbehörden, Suchtberatungsstellen und Schuldnerberatung, Ausländer- und 
Integrationsbeauftragte, Träger der Sozialversicherung und der Sozialhilfe, Hilfeeinrichtungen anderer 
Behörden und Träger der freien Wohlfahrtspflege.

(2) 1Die Personensorgeberechtigten werden in die Planung und Gestaltung des Vollzugs einbezogen, 
soweit dies zweckmäßig ist. 2Dies ist zwingend, wenn die Personensorgeberechtigten anders ihrer 
gesetzlichen Verpflichtung nicht nachkommen können.


